
P. b . b . Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

2675

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1976 Ausgegeben am 30. November 1976 183. Stück

632. Verordnung: Änderung der Verordnung zur Durchführung des Abgabenverwaltungs-
organisationsgesetzes

6 3 3 . Verordnung: Durchführung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der
Föderativen Republik Brasilien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen

6 3 4 . Verordnung: Pauschbesteuerung von vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmern

6 3 2 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 27. Oktober 1976, mit der
die Verordnung zur Durchführung des
Abgabenverwaltungsorganisationsgesetzes ge-

ändert wird

Auf Grund des § 14 Abs. 7 des Abgaben-
verwaltungsorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 18/
1975, wird verordnet:

Artikel I

Der § 2 der Verordnung des Bundesministers
für Finanzen vom 11. Jänner 1975, BGBl. Nr. 54,
zur Durchführung des Abgabenverwaltungs-
organisationsgesetzes hat zu lauten:

„§ 2. (1) Die Zuständigkeit zur Vornahme
von Abfertigungen als Abgangs- oder Bestim-
mungszollamt im Verfahren nach dem Zoll-
abkommen vom 15. Jänner 1959, BGBl. Nr. 92/
1960, über den internationalen Warentransport
mit Carnets TIR wird auf die Zollämter erster
Klasse beschränkt. Die Zuständigkeit zur Vor-
nahme von Abfertigungen als Durchgangszollamt
in diesem Verfahren wird auf die Zollämter
erster Klasse und folgende Zollämter zweiter
Klasse beschränkt:

a) Im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Wien, Niederösterreich und Burgenland:
Grametten, Rattersdorf-Liebing, Heiligen-
kreuz

b) im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Oberösterreich:
Wullowitz

c) im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Salzburg:
Steinpaß

d) im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Steiermark:
Radkersburg

e) im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Kärnten :

Rabenstein, Seebergsattel, Loibltunnel,
Wurzenpaß

f) im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Tirol:

Pinswang.

(2) Die Zuständigkeit zur Vornahme von Ab-
fertigungen als Abgangszollstelle, Bestimmungs-
zollstelle oder Grenzübergangsstelle im gemein-
schaftlichen Versandverfahren nach dem Abkom-
men vom 30. November 1972, BGBl. Nr. 599/
1973, zwischen der Republik Österreich und der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zur An-
wendung der Bestimmungen über das gemein-
schaftliche Versandverfahren wird auf die Zoll-
ämter erster Klasse und folgende Zollämter
zweiter Klasse beschränkt:

a) Im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Oberösterreich :

Hanging, Wullowitz

b) im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Salzburg:

Hangendenstein, Oberndorf, Steinpaß

c) im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Kärnten:
Rabenstein,. Loibltunnel, Wurzenpaß

d) im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Tirol:

Pinswang, Vils.

(3) Die Zuständigkeit zur Erteilung von Be-
stätigungen nach dem Abkommen vom 11. Juni
1975, BGBl. Nr. 180/1976, zwischen der Repu-
blik Österreich und der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft zur Vereinfachung der
Förmlichkeiten im Warenverkehr zwischen der
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Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft einerseits
und Griechenland und der Türkei anderseits
beim Weiterversand von Waren aus Österreich
wird auf folgende Zollämter beschränkt:

a) Im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Wien, Niederösterreich und Burgenland:

Wien

b) im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Oberösterreich:

Linz

c) im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Salzburg:

Salzburg

d) im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Steiermark:

Graz, Leibnitz, Leoben, Spielfeld

e) im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Kärnten:
Klagenfurt, Arnoldstein, Rosenbach, Vil-
lach

f) im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Tirol:
Innsbruck, Kufstein

g) im Bereich der Finanzlandesdirektion für
Vorarlberg:
Feldkirch, Bregenz, Dornbirn."

Artikel II

Die Anlage zu § 5 wird durch die beigefügte
Anlage ersetzt.

Artikel III

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 1977
in Kraft.

Androsch

Anlage zu § 5
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6 3 3 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 27. Oktober 1976 zur Durch-
führung des Abkommens zwischen der Repu-
blik Österreich und der Föderativen Repu-
blik Brasilien zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung auf dem Gebiete der Steuern

vom Einkommen und vom Vermögen

Zur Durchführung des Abkommens vom
24. Mai 1975, BGBl. Nr. 43(1/1976, zwischen der
Republik Österreich und der Föderativen Repu-
blik Brasilien zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen (im folgenden
als „Abkommen" bezeichnet) wird verordnet:

§ 1. (1) Bei Einkünften, die gemäß den Be-
stimmungen des Einkommensteuergesetzes 1972,
BGBl. Nr. 440, in Österreich der Kapitalertrag-
steuer unterliegen, ist der volle Steuerabzug auch
von den Einkünften solcher Personen vorzuneh-
men, die gemäß Art. 4 des Abkommens in
Brasilien ansässig sind.

(2) Der Steuerpflichtige ist berechtigt, die
Rückerstattung jener Beträge an Kapitalertrag-
steuer zu begehren, die über das nach den Bestim-
mungen des Abkommens zulässige Ausmaß
hinaus einbehalten wurden.

(3) Der Anspruch auf Steuerrückerstattung
gemäß Absatz 2 steht nur jener Person zu, die
im Zeitpunkt des Zufließens der Einkünfte das
Recht auf Nutzung der diese Einkünfte abwer-
fenden Kapitalanlagen besaß.

§ 2. (1) Steuerrückerstattungsanträge sind
unter Verwendung der Vordrucke R-BR 1 (An-
lage) zu stellen.

(2) Der Antrag ist innerhalb von drei Jahren
nach. Ablauf des Jahres, in dem die besteuerten
Einkünfte zugeflossen sind, in zweifacher Aus-
fertigung bei jenem Finanzamt einzureichen, das
für die Einkommens(Körperschaft)besteuerung
des Ertragsschuldners zuständig ist.

(3) Entstehen im Lauf eines Kalenderjahres
mehrere Rückerstattungsansprüche, so sind sie
möglichst zusammen in einem Antrag geltend zu
machen. Es können jedoch höchstens Ansprüche,
die sich aus drei Kalenderjahren ergeben, in
einem Antrag zusammengefaßt werden. Soweit
die in Österreich ansässigen Ertragsschuldner
nicht vom gleichen Finanzamt zur Körperschaft-
steuer veranlagt werden, sind gesonderte An-
träge einzureichen.

(4) Jedem Antrag sind Belege über den Bezug
der Einkünfte anzuschließen. Wird der Antrag
durch einen Vertreter unterzeichnet, so ist eine
Vollmacht des Anspruchsberechtigten (•§ 1 Abs. 3)
beizulegen.

(5) Das im Abs. 2 bezeichnete Finanzamt ent-
scheidet über den Antrag. Es hat die erste Aus-
fertigung des Antrages zu den Akten zu neh-
men; die zweiten Ausfertigungen aller im Kalen-
derjahr bewilligten Anträge sind dem Bundes-
ministerium für Finanzen am Schluß jedes Kalen-
derjahres zu übermitteln.

Androsch
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634. Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 5. November 1976 über die
Pausefabesteuerung von vorübergehend be-

schäftigten Arbeitnehmern
Auf Grund des § 69 des Einkommensteuer-

gesetzes 1972, BGBl. Nr. 440, in der Fassung
BGBl. Nr. 469/1974 wird verordnet:

§ 1. Der Pauschbetrag bei vorübergehend be-
schäftigten Arbeitnehmern beträgt

1. bei allen ausschließlich körperlich tätigen
Arbeitnehmern 3 v. H. des Bruttolohnes,

2. bei Arbeitnehmern, die statistische Erhe-
bungen für Gebietskörperschaften durchfüh-
ren, sowie Arbeitnehmern der Berufsgrup-
pen Musiker, Bühnenangehörige, Artisten
und Filmschaffende
a) wenn der Taglohn 350,— S, aber nicht

500,—S, oder der Wochenlohn
1 400,— S, aber nicht 2000,— S über-
steigt, 15 v. H. des vollen Betrages der
Bezüge,

b) wenn der Taglohn 300,— S, aber nicht
350,— S, oder der Wochenlohn

1 200,— S, aber nicht 1 400,— S über-
steigt, 12 v. H. des vollen Betrages der
Bezüge,

c) wenn der Taglohn 250,— S, aber nicht
300,—S, oder der Wochenlohn
1000,— S, aber nicht 1 200,— S über-
steigt, 9 v. H. des vollen Betrages der
Bezüge,

d) wenn der Taglohn 200,— S, aber nicht
250,— S, oder der Wochenlohn 800,— S,
aber nicht 1000,— S übersteigt, 7 v. H.
des vollen Betrages der Bezüge,

e) wenn der Taglohn 150,— S, aber nicht
200,— S, oder der Wochenlohn 600,— S,
aber nicht 800,— S übersteigt, 5 v. H.
des vollen Betrages der Bezüge,

f) wenn der Taglohn 150,— S, oder der
Wochenlohn 600,— S nicht übersteigt,
3 v. H. des vollen Betrages der Bezüge.

§ 2. Diese Verordnung ist für Lohnzahlungs-
zeiträume anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 1976 enden.

Androsch


